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Bekanntmachungen 

Tierseuchenbehördliche 

Allgemeinverfügung der Stadt Kassel zum 

Schutz gegen die Geflügelpest vom 

12.02.2024 - Aufstallungspflicht für das 

Gesamtgebiet der Stadt Kassel - Verbot 

des Verbringens zu Veranstaltungen - 

Verbot der Durchführung von 

Veranstaltungen – 

 

Aufgrund des Artikel 70 Abs. 1 Buchstabe b und 

Absatz 2 in Verbindung mit Artikel 55 und 

Artikel 71 Absatz 1 der Verordnung (EU) 

2016/429 der Verordnung (EU) 2016/429 in 

Verbindung mit § 13 Abs. 1 und 2 der 

Verordnung zum Schutz gegen die Geflügelpest 

in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. 

Oktober 2018 (BGBl. I S. 1665, 2664) in der 

zurzeit gültigen Fassung in Verbindung mit § 4  

 

Absatz 2 der Verordnung zum Schutz gegen die 

Verschleppung von Tierseuchen im Viehverkehr 

(Viehverkehrsverordnung - ViehVerkV) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 26. Mai 

2020 (BGBl. I S. 1170) bzw. in der zurzeit 

gültigen Fassung, ergeht für die Stadt Kassel 

folgende 

Allgemeinverfügung 

I. Aufstallungspflicht für das 

Gesamtgebiet der Stadt Kassel 

Wer in dem Gebiet der Stadt Kassel Geflügel im 

Sinne des Artikel 4 Nummer 9 der Verordnung 

(EU) 2016/429 hält, hat dieses Geflügel mit 

Wirkung von dem Tag, der auf die 

Bekanntmachung dieser Allgemeinverfügung 

folgt 

a. in geschlossenen Ställen oder 

b. unter einer Vorrichtung, die aus einer 

überstehenden, nach oben gegen Einträge 

gesicherten dichten Abdeckung und mit einer 

gegen das Eindringen von Wildvögeln 

gesicherten Seitenabgrenzung bestehen muss 

(Schutzvorrichtung), 

zu halten. 

 

II. Verbot des Verbringens zu 

Veranstaltungen 

Geflügel und gemeinsam mit Geflügel gehaltene 

Vögel anderer Arten darf/dürfen aus dem 

Gesamtgebiet der Stadt Kassel zum Zwecke der 

Teilnahme an Börsen, Schauen, Märkten sowie   

Veranstaltungen ähnlicher Art nicht verbracht 

werden. 

III. Verbot der Durchführung von 

Veranstaltungen 
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Überregionale Börsen, Schauen und Märkte 

sowie Veranstaltungen ähnlicher Art, bei denen 

Geflügel und gemeinsam mit Geflügel gehaltene 

Vögel anderer Arten gehandelt oder zur Schau 

gestellt wird/werden, sind im Gesamtgebiet der 

Stadt Kassel verboten. 

IV. Sofortige Vollziehung 

Die sofortige Vollziehung dieser 

Allgemeinverfügung wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 

4 der Verwaltungsgerichtsordnung im 

überwiegend öffentlichen Interesse angeordnet. 

V. Inkrafttreten 

Diese Allgemeinverfügung gilt am Tag nach 

ihrer Veröffentlichung als bekannt gegeben.  

Die öffentlich bekanntgemachte 

Allgemeinverfügung und ihre Begründung kann 

in der Dienststelle des Amtes 

Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit, 

Stegerwaldstraße 26 A, 34123 Kassel, während 

der Dienstzeiten sowie auf der Homepage der 

Stadt Kassel (www.kassel.de) eingesehen 

werden. 

Hinweise: Unabhängig von dieser 

Allgemeinverfügung, mit der nunmehr die 

Aufstallungspflicht, das Verbot des Verbringens 

zu Veranstaltungen und der Durchführung von 

Veranstaltungen für das Gesamtgebiet der 

Stadt Kassel festgelegt wird, gelten für die 

Überwachungszone (südliche Teilgebiete der 

Stadt Kassel) weiterhin die durch 

Allgemeinverfügung vom 02.02.2024 

festgelegten besonderen Sperr- und 

Restriktionsmaßnahmen – und zwar bis zu 

deren Aufhebung.    

Der Widerspruch gegen diese Verfügung hat 

keine aufschiebende Wirkung, da die sofortige 

Vollziehung für die verfügten Regelungen 

angeordnet wurde.  

Daher sind die in dieser Allgemeinverfügung 

benannten Verpflichtungen auch dann zu 

befolgen, wenn der Widerspruch frist- und 

formgerecht eingelegt wurde. 

Ordnungswidrig i. S.  des § 64 Nr. 14b der 

Geflügelpest-Verordnung vom 15. Oktober 

2018 (BGBl. I S. 1665, 2664) i. V. m. § 32 Abs. 2 

Nr. 4 Bst. a des Tiergesundheitsgesetzes und i. 

S. des § 32 Abs. 2 Nr. 3 des Tiergesundheits-

gesetzes vom 21. November 2018 (BGBl. I S. 

1938) handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

dieser Allgemeinverfügung zuwiderhandelt. Die 

Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße 

bis zu 30.000 Euro geahndet werden. 

 

Meine Behörde kann gemäß Artikel 70 Abs. 1 

Buchstabe b und Absatz 2 in Verbindung mit 

Artikel 55 Absatz 1 Buchstabe d der 

Verordnung (EU) 2016/429 in Verbindung mit § 

13 Abs. 3 der Verordnung zum Schutz gegen die 

Geflügelpest Ausnahmen von der in dieser 

Verfügung angeordneten Aufstallungspflicht 

genehmigen, soweit 

1. eine Aufstallung  

- wegen der bestehenden 

Haltungsverhältnisse nicht möglich ist oder 

- eine artgerechte Haltung erheblich 

beeinträchtigt ist 

2. sichergestellt ist, dass der Kontakt zu     

Wildvögeln auf andere Weise wirksam     

unterbunden wird, und 

3. sonstige Belange der 

Tierseuchenbekämpfung nicht     

entgegenstehen.  

„Geflügel“ gemäß Artikel 4 Nummer 9 der 

Verordnung (EU) 2016/429 sind Vögel, die zu 

folgenden Zwecken in Gefangenschaft 

aufgezogen oder gehalten werden:  

a) Erzeugung von  

- Fleisch  

- Konsumeiern  
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- sonstigen Erzeugnissen 

b) Wiederaufstockung von Wildbeständen; 

c) Zucht von Vögeln, die für die Arten der in      

Buchstaben a und b genannten Erzeugung     

verwendet werden.  

Gemäß Artikel 10 der Verordnung (EU) 

2016/429 sind Unternehmer (= alle natürlichen 

oder juristischen Personen, die für Tiere oder 

Erzeugnisse verantwortlich sind, auch für einen 

begrenzten Zeitraum) in Bezug auf die 

gehaltenen Tiere und die Erzeugnisse in ihrem 

Zuständigkeitsbereich verantwortlich für die 

Gesundheit der gehaltenen Tiere und die 

Minimierung des Risikos hinsichtlich der 

Ausbreitung von Seuchen. 

 Sie ergreifen zu diesem Zweck geeignete 

Maßnahmen zum Schutz vor biologischen 

Gefahren. Daraus ergibt sich die Pflicht des 

Unternehmers die einschlägig empfohlenen 

Biosicherheitsmaßnahmen unbedingt 

konsequent einzuhalten, um das Geflügel vor 

einem Eintrag und der möglichen weiteren 

Verbreitung von HPAIV-Infektionen zu 

schützen. Grundsätzlich ist die Errichtung 

effektiver physischer Barrieren zwischen den 

Habitaten von wilden Wasservögeln (z.B. 

Gewässer, Felder, auf denen sich Gänse, Enten 

oder Schwäne sammeln) und den 

Geflügelhaltungen wesentlich.  

Die Aufstallung von Geflügel und weitere 

Biosicherheitsmaßnahmen minimieren das 

Risiko eines direkten und indirekten Kontakts 

mit infizierten Wildvögeln. Berücksichtigt 

werden müssen zudem indirekte Eintragswege 

wie kontaminiertes Futter, Wasser oder 

verunreinigte Einstreu und Gegenstände 

(Schuhwerk, Schubkarren, Fahrzeuge usw.). 

Diese sind zu unterbinden und geeignete 

Desinfektionsmaßnahmen vorzusehen. Die 

Gefahr einer Verschleppung von Infektionen 

zwischen Geflügelhaltungen sollte durch ein 

sicheres Hygienemanagement minimiert 

werden; dies beinhaltet insbesondere die 

wirksame Reinigung und Desinfektion von 

Kleidung, Schuhen, Geräten und Fahrzeugen. 

Rechtsbehelfsbelehrung: 

Gegen diese tierseuchenrechtliche 

Allgemeinverfügung können Sie innerhalb eines 

Monats nach Bekanntgabe schriftlich, in 

elektronischer Form nach § 3a Absatz 2 des 

Verwaltungsverfahrensgesetzes oder zur 

Niederschrift bei der 

Stadt Kassel, vertreten durch den 

Oberbürgermeister 

 

Lebensmittelüberwachung und Tiergesundheit 

Stegerwaldstraße 26a, 34123 Kassel 

Widerspruch einlegen.  

Der Widerspruch kann fristwahrend auch bei 

jeder anderen Dienststelle der Stadt Kassel 

eingelegt werden. 

Gegen die angeordnete sofortige Vollziehung 

kann gem. § 80 Abs. 5 der 

Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) beim 

Verwaltungsgericht Kassel, Goethestraße 41-

43, 34119 Kassel Antrag auf Anordnung der 

aufschiebenden Wirkung gestellt werden. 

 

Kassel, den 12. Februar 2024 

Der Oberbürgermeister 

- Amt Lebensmittelüberwachung und 

Tiergesundheit – 

Im Auftrag 

gez. Dr. Heiko Purkl 

Vergabe öffentlicher Aufträge 

Die Stadt Kassel und ihre Eigenbetriebe sind als 

öffentliche Auftraggeber verpflichtet, ihre 

Aufträge im Wettbewerb und im Wege 

transparenter Verfahren zu vergeben. Hierbei 

wahren sie die Grundsätze der 
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Wirtschaftlichkeit, der Verhältnismäßigkeit und 

der Gleichbehandlung. 

Die Vergabe der Aufträge richtet sich nach den 

jeweils geltenden Rechtsvorschriften. 

 

Die Stadt Kassel wickelt die Vergabeverfahren 

ausschließlich elektronisch ab. Hierfür nutzt sie 

die Vergabeplattform RIB iTWO e-Vergabe 

(https://vergabe.rib.de). 

 

Hier werden die öffentlichen Aufträge 

bekanntgemacht und die Vergabeunterlagen 

zum kostenlosen Download bereitgestellt. Die 

Vergabeverfahren werden auf dieser Plattform 

komplett elektronisch durchgeführt. 

Unternehmen, die sich die Vergabeunterlagen 

heruntergeladen haben, können ihr Angebot 

direkt in diesen Dokumenten erfassen und 

dieses anschließend auf die Plattform 

hochladen. Bis zum Termin zur Öffnung der 

Angebote kann außer dem Unternehmen, das 

die Unterlagen hochgeladen hat, niemand die 

Unterlagen einsehen – auch nicht die Stadt 

Kassel als Vergabestelle. Manipulationen an den 

Angeboten sind damit ausgeschlossen. 

 

Öffentliche Ausschreibungen und 

Teilnahmewettbewerbe werden ebenfalls auf 

der Hessischen Ausschreibungsdatenbank HAD 

(https://had.de) bekannt gemacht. 

 

EU-weite Ausschreibungen werden zudem im 

Supplement zum Amtsblatt der Europäischen 

Union (https://ted.europa.eu) veröffentlicht. 

Impressum 

Herausgeber ist der Magistrat der Stadt Kassel, 

Herstellung, Druck, Redaktion und 

Abonnementverwaltung: Abteilung 

Magistratsbüro, Pressestelle, Obere 

Königsstraße 8, 34117 Kassel, 

Ansprechpartnerin: Susanne Albert, Telefon: 

0561 787 1231, E-Mail: amtsblatt@kassel.de. 
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außer den Sonderausgaben – alle Ausgaben des 
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(ohne Sonderausgaben) zuzüglich 83,20 Euro 
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